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Gebührenordnung
Stand Mai 2025

Allgemeine Gebühren
Leistung Beschreibung Gebühr (inkl. MwSt)

in Euro
Anfragebeantwortung /
Rechercheaufträge

Bis zu zwei Stunden unentgeltlich, jede weitere
angefangene Stunde: 53,00

Anfertigung von
Reproduktionen Pro angefangene Viertelstunde zu je: 13,00

Publikation von Archivalien
Pro Stück und Veröffentlichung:
Wissenschaftliche Arbeiten (für Ausbildungen):

35,00
0,00

Bereitstellung von Archivalien
für Ausstellungen

Arbeitszeit (pro angefangene Stunde):
Leihgebühr (pro Stück/Monat):

53,00
15,00

Spezielle Leistungen Verrechnung nach Vereinbarung. Nach Vereinbarung

Externe Dienstleister
Auslagen für externe Dienstleister werden 1:1
nach deren Sätzen weiterverrechnet. 1:1

Auslagen
Auslagen, die dem Archiv durch die Erbringung
von Leistungen erwachsen, sind 1:1 abzugelten. 1:1

Rabatte
Für Personen in Ausbildung und Non-Profit-Organisationen können Rabatte im Einzelfall nach Rücksprache
gewährt werden.

Rotkreuz-Organisationen

Leistung Beschreibung Gebühr (inkl. MwSt)
in Euro

Anfragebeantwortung /
Rechercheaufträge

Bis zu vier Stunden unentgeltlich, jede weitere
angefangene Stunde: 37,10

Reproduktionen Jede angefangene Viertelstunde: 9,10

Publikation von Archivalien
Pro Stück und Veröffentlichung:
Nicht kommerzielle Publikationen:

35,00
0,00

Bereitstellung von Archivalien
für Ausstellungen

Arbeitszeit (pro angefangene Stunde):
Leihgebühr (pro Stück/Monat):

37,10
0:00

Spezielle Leistungen Verrechnung nach Vereinbarung. Nach Vereinbarung

Externe Dienstleister
Auslagen für externe Dienstleister werden 1:1
nach deren Sätzen weiterverrechnet. 1:1

Auslagen
Auslagen, die dem Archiv durch die Erbringung
von Leistungen erwachsen, sind 1:1 abzugelten. 1:1

Einnahmen aus Leistungserbringungen des Archivs gegenüber Dritten entsprechen den Vereinsaufgaben gem. §
4, p der Satzungen des Roten Kreuzes Innsbruck.
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